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Beratung rund umdas Geld: Vermietung von privaten Ferienimmobilien

Die Vermietung von privaten Fe-
rienimmobilien wird grundsätzlich
im Rahmen der Einkommensbe-
steuerung den Einkünften aus Ver-
mietung und Verpachtung zuge-
ordnet. In Ausnahmefällen ist die
Vermietung den gewerblichen Ein-
künften zuzurechnen. Zu beachten
ist allerdings: Wenn sich die zu ver-
mietende Immobilie bereits im Be-
triebsvermögen befindet, zum Bei-
spiel in der Landwirtschaft durch
Umbau einer Scheune zu Ferien-
wohnungen, so sind die Einnahmen
vorrangig dieser Einkunftsart zuzu-
rechnen.
Grundsätzlich lässt sich festhal-

ten, dass Aufwendungen im Zu-
sammenhang mit einer Ferienim-
mobilie steuerlich nur berücksich-

In Zeiten der niedrigen Zinsen er-
scheint der Erwerb einer Immobi-
le als Anlageobjekt des privaten
Vermögens als gute Alternative.
Eine Idealvorstellung ist häufig,
dass die private Immobile als Fe-
riendomizil der Familie genutzt
wird und die vollen Aufwendun-
gen für die Immobilie steuerlich
geltend gemacht werden kön-
nen. Im Folgenden wird die Mög-
lichkeit der steuerlichen Berück-
sichtigung der Vermietung von
privaten Ferienimmobilien be-
trachtet.

Urlaubsdomizil: Kann dies ein Steuersparmodell sein?

tigt werden können, wenn dem
auch Einnahmen gegenüberste-
hen. Die Anerkennung ist weiter-

hin vom Vermietungsumfang, der
Art der Nutzung sowie der Ein-
kunftserzielungsabsicht abhängig.

Die Einkunftserzie-
lungsabsicht ist an-
hand einer Ertrags-
prognose („Totalüber-
schussprognose“)
glaubhaft darzulegen.
Die Prüfung, ob eine
Einkunftserzielungs-
absicht vorliegt, ist
von der Nutzung als
ausschließliche Ver-
mietung oder zeitwei-
se Vermietung und
zeitweise Selbstnut-
zung der Immobilie
abhängig. Im Rahmen
der Prognose ist fest-
zustellen, ob aus der
Vermietungstätigkeit
ein Totalüberschuss er-
zielt werden kann.
Wird dabei im Ganzen
ein Totalunterschuss
(die Aufwendungen
sind höher als die Ein-
nahmen) ermittelt,
wird die Vermietungs-
tätigkeit der Liebha-

berei zugeordnet, und die Einkünf-
te sind steuerlich irrelevant. Ergibt
sich im Umkehrschluss bei der Pro-
gnose ein Überschuss, sind die Ein-
künfte in vollem Umfang bei der
Einkommensbesteuerung zu be-
rücksichtigen. Das Finanzamt be-
hält sich aber bei Unsicherheiten
zu den Überschussprognosen die
Nachprüfung der Einkunftserzie-
lungsabsicht vor und stellt in die-
sen Fällen den Einkommensteuer-
bescheid unter den Vorbehalt der
Nachprüfung.

Ausschließliche
Vermietung an Gäste
Wird die Ferienimmobilie aus-

schließlich an wechselnde Ferien-
gäste vermietet und wird sie in der
verbleibenden Zeit dafür bereitge-
halten, so ist grundsätzlich von ei-
ner Einkunftserzielungsabsicht aus-
zugehen. Die Feststellungslast, dass
eine ausschließliche Vermietung an
Dritte vorliegt, obliegt dem Steuer-
pflichtigen. Er hat demzufolge das
Fehlen der Selbstnutzung dem Fi-
nanzamt gegenüber schlüssig nach-
zuweisen. Von einer ausschließ-

Ob die Anschaffung eines Feriendomizils tatsächlich ein Modell zum Steuernsparen ist, hängt vom einzelnen Fall ab.

Urlaub auf dem Bauernhof ist vor allem bei Familien mit Kindern gefragt, eine funktionale
Ausstattung der Unterkunft ist wichtig. In diesem Jahr konnte Schleswig-Holstein auf-
grund des hervorragenden Sommers Zuwächse im Tourismus verzeichnen.

Fotos: Landwirtschaftskammer
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lichen Vermietung wird ausgegan-
gen,wenn einer der folgendenUm-
stände glaubhaft dargelegtwerden
kann:
● Die Ferienimmobiliewird über ei-
nendemSteuerpflichtigennicht na-
hestehenden Vermittler vermietet,
und die Eigennutzung ist vertrag-
lich ausgeschlossen.
● Die Immobilie befindet sich in ei-
nem ansonsten nur selbst genutz-
ten Zwei- oder Mehrfamilienhaus
beziehungsweise in unmittelbarer
Nähe zur selbst genutzten Woh-
nung des Steuerpflichtigen.
● Der Steuerpflichtige hat an ei-
nem Ort mehr als nur eine Ferien-
immobilie und nutzt nur eine dieser
Immobilien für die eigenen Wohn-
zwecke beziehungsweise überlässt
sie Dritten unentgeltlich zur Nut-
zung.
● Die tatsächliche Dauer der Ver-
mietung der Immobilie entspricht
mindestens 75 % der ortsüblichen
Vermietungszeit (Haupt- und Ne-
bensaison). Folglich ist bei einer Un-
terschreitung der 75-%-Grenze, oh-
ne dass Vermietungshindernisse
vorliegen, die Einkunftserzielungs-
absicht nachzuweisen. Die Ermitt-
lung der ortsüblichen Vermietungs-
tage ist in der Praxis schwierig und
aufwendig. Die Nachweispflicht
hierfür liegt beim Steuerpflichti-
gen. Sollte ein Nachweis nicht mög-
lich sein, ist eine Prognose zu erstel-
len.
Bei kurzfristigen Aufenthalten

des Steuerpflichtigen in der Ferien-

wohnung zu Wartungsarbeiten,
Durchführung von Schönheitsrepa-
raturen, Reinigungsarbeiten, allge-
meiner Kontrolle, Schlüsselüberga-
be anMieter oder der Teilnahme an
Eigentümerversammlungen liegt
keine Selbstnutzung vor. Sollte der
Aufenthalt länger als einen Tag
dauern oder sollten den Steuer-
pflichtigen Familienmitglieder oder
Dritte dabei begleiten, sind die
maßgebenden Gründe schlüssig
darzulegen, damit weiterhin von
einer ausschließlichen Vermietung
ausgegangen werden kann.
Ist anhand der vorgenannten

Umstände von einer ausschließli-
chen Vermietung auszugehen, ist
die Einkunftserzielungsabsicht re-
gelmäßiggegeben. Folglich sinddie
Einnahmen und Aufwendungen
steuerlich in voller Höhe zu berück-
sichtigen.

Zeitweise Vermietung,
zeitweise Selbstnutzung
Die Selbstnutzung der Ferienim-

mobilie durch den Steuerpflichtigen
oder die unentgeltliche Überlassung
an Dritte ist dem Privatbereich des
Steuerpflichtigen zuzuordnen. Die
Aufwendungen, die mit der Selbst-
nutzung im Zusammenhang stehen,
sind privat veranlasst und hängen
nicht mit der Einkunftserzielung zu-
sammen. Es ist unerheblich, ob von
demEigennutzungsrecht tatsächlich
Gebrauch gemacht wird. Bei der ge-
mischten Art der Nutzung ist stets

die Einkunftserzielungsabsicht an-
hand der Totalüberschussprognose
zu prüfen. Beim Wechsel der aus-
schließlichen Vermietung zur teil-
weisen Vermietung und teilweisen
Selbstnutzung der Ferienimmobilie
durch den Steuerpflichtigen ist spä-
testens ab diesem Zeitpunkt eben-
falls die Einkunftserzielungsabsicht
zu prüfen.

Ermittlung des
Totalüberschusses

Für die Ermittlung des Totalüber-
schusses im Rahmen der Einkünfte
ausVermietungundVerpachtung ist
von den Ergebnissen, die sich nach
den einkommensteuerrechtlichen
Vorschriften ergeben, auszugehen.
Die Prognose ist für einen Zeitraum
von 30 Jahren aufzustellen. Im Rah-
men der Überschussprognose sind
die Einnahmen und Werbungskos-
ten für den Prognosezeitraum zu
schätzen. Bringt der Steuerpflichtige
keine objektivenUmstände über die
zukünftige Entwicklung vor, sind die
zu erwartenden Einnahmen und
Werbungskosten anhanddesDurch-
schnitts der vergangenen Veranla-
gungszeiträume (in der Regel der
letzten fünf Jahre) zu berechnen.
Wegen der Unsicherheiten ist ein Si-
cherheitspuffer von 10% bei den
Einnahmen und den Aufwendun-
gen zu berücksichtigen.
Da sich die Prognose lediglich auf

die Vermietung bezieht, sind nur
die Aufwendungen (zum Beispiel
Anzeigen, Reinigungskosten) zu
berücksichtigen, die für die Vermie-
tung oder die Bereithaltung zur
Vermietung angefallen sind. Die
Kosten, die direkt der Selbstnut-
zung oder unentgeltlicher Überlas-
sung an Dritte zugeordnet werden
können, sind nicht mit in die Pro-
gnose einzubeziehen. Aufwendun-
gen (wie beispielsweise Schuldzin-
sen, Abschreibungen, Gebäudever-
sicherung oder Grundbesitzabga-
ben), die sowohl durch die Vermie-
tung als auch durch Selbstnutzung
veranlasst sind, sind im Verhältnis
der Nutzungsarten aufzuteilen.

Leerstandzeiten
entsprechend Zuordnung
Im Zusammenhang mit der ge-

mischten Nutzung stellt sich immer
wieder die Frage, wem die Leer-
standzeiten zuzurechnen sind. Sind
die Selbstnutzungszeitendes Steuer-
pflichtigen zum Beispiel durch die
Vermietung durch einen Dritten
zeitlich beschränkt, so sind die Leer-
standszeiten der Vermietung zuzu-
rechnen. Ist eine Selbstnutzung je-

Abbildung 1: Einkunftserzielungsabsicht

Stand 24. November 2014
Die Zinsspannen am Kapital-
markt nehmen zu. Das Zinsba-
rometer bietet lediglich erste
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Kapitalmarktsituation (ohne
Gewähr). Bei den gekennzeich-
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doch jederzeit möglich, so sind die
Leerstandszeiten im Rahmen der
sachgerechten Schätzung zwischen
der Vermietung und der privaten
Nutzungaufzuteilen. Sofern sichder
Umfang der Selbstnutzung nicht er-
mitteln lässt, ist voneinerAufteilung
zu je 50% der Selbstnutzung und
der Vermietung auszugehen. Es lässt
sichaber festhalten,dassdieFeststel-
lungslast, in welchem Umfang die
Ferienwohnung selbst genutzt oder
zur Vermietungbereitgehalten oder
vermietet wurde, der Steuerpflichti-
ge trägt.
Ergibt sich aus der Prognose ins-

gesamt ein Einnahmenüberschuss,
so sind sowohl dieGewinne als auch
die Verluste aus der Vermietungstä-
tigkeit steuerlich zu berücksichti-
gen. Wird hingegen ein Totalunter-
schuss prognostiziert, so sind die

Einkünfte aus der Vermietung steu-
erlich nicht zu berücksichtigen, so-
genannte Liebhaberei.

Zusammenfassendes
Beispiel

Landwirt Klaus Relax kauft sich
als Geldanlage und für die Nutzung
während des Familienurlaubs im
Kalenderjahr 2012 eine Ferienwoh-
nung in St. Peter-Ording. Die Feri-
enwohnung finanziert er über ein
Darlehen. Er nutzt die Ferienwoh-
nung erst einmal selbst und vermie-
tet sie nicht.
Landwirt Relax erzielt aufgrund

der mangelnden Vermietung keine
Einnahmen, und demzufolge fehlt
es an einer Einkunftserzielungsab-
sicht. Folglich sind die im Zusam-
menhang mit der Wohnung anfal-

lenden Kosten steuerlich nicht in
Abzug zu bringen.
Zum 1. Januar 2013 beschließt

Landwirt Klaus Relax, dieWohnung
dann durch die Beauftragung eines
Dritten an Feriengäste zu vermie-
ten. Vertraglich ist vereinbart, dass
die Wohnung Relax zu fest verein-
barten Terminen im Jahr zur Verfü-
gung steht (14 %Selbstnutzung). Er
erzielt 15.000 €Einnahmenundhat
allgemeine Unterhaltungskosten in
Höhe von insgesamt 10.000 €. Für
das Darlehen zahlt er 8.000 € Zin-
sen. Die Abschreibung beträgt pro
Jahr 2.300 €.
Die Einkünfte, die Landwirt Klaus

Relax aus der Vermietung der Feri-
enwohnung erzielt, sind in seiner
Einkommensteuererklärung grund-
sätzlich als Einkünfte aus Vermie-
tung und Verpachtung zu erklären.
Den Anteil der allgemeinen Kosten
und Abschreibung, der auf die
Fremdvermietung entfällt (hier
86 %), kann der Landwirt von den
Mieteinnahmen in Abzug bringen.
Der Anteil von 14%, in der Summe
insgesamt 4.922 €, sind privat ver-
anlasst unddemzufolge in der Steu-
ererklärung nicht zu berücksichti-
gen. Aufgrund der zeitweisen Ver-
mietung und der zeitweisen Selbst-
nutzung der Ferienwohnung muss
KlausRelaxdie Einkunftserzielungs-
absicht anhand einer Überschuss-

prognose darlegen. Er plant mit
leicht schwankenden Mieteinnah-
men. Für 2015 und 2016 sind grö-
ßere Renovierungsarbeiten von je-
weils 13.000 € geplant.
Landwirt Klaus Relax hat die Total-

überschussprognose nach seinem
Wissen ohne die Hilfe Dritter aufge-
stellt undbei seiner Einkommensteu-
ererklärung als Nachweis für die Ein-
kunftserzielungsabsicht mit einge-
reicht. In dem Beispiel ist unterstellt
worden, dass der Landwirt für den
Prognosezeitraum insgesamt einen
Totalunterschuss von 25.000€ er-
wirtschaftet. Bei der Veranlagung
werden die Einkünfte aus Vermie-
tung und Verpachtung von der Fi-
nanzverwaltung nicht berücksich-
tigt, da in der Summe ein Unter-
schuss ermittelt wurde. Demzufolge
liegen keine steuerrechtlichen Ein-
künfte, sogenannte Liebhaberei, vor.

Lia Steffensen
Stefan Heins
wetreu LBB Betriebs- und
Steuerberatungsgesellschaft KG

Aufgrund der Rechtsprechung
und der Kontrolle der Finanz-
verwaltung sind dieHindernisse
für die steuerliche Anerken-
nung von Verlusten im Zusam-
menhang mit der Vermietung
einer Ferienimmobilie sehr
hoch. Die Abgrenzung zwi-
schen Einkunftserzielungsab-
sicht und Liebhaberei ist insbe-
sondere bei der zeitweisen Ver-
mietung und zeitweisen Selbst-
nutzung schwer zu erkennen,
sodass eine nähere Prüfung
zwingend erforderlich ist. Folg-
lich lässt sich festhalten, dass
sich mit dem bloßen Kauf einer
Ferienimmobilie nicht grund-
sätzlich Steuern sparen lassen.

FAZIT

Zahlreiche neue Angebote der DLG-Akademie
Landwirtschaftliche Unternehmen
unterliegen zunehmend verschärf-
ten rechtlichen Rahmenbedingun-
gen und schwankenden Preisen.
Sie stehen verstärkt in der öffentli-
chen Diskussion um landwirt-
schaftliche Produktionstechniken
und vor der Aufgabe, komplexere
Betriebe zu managen. Um diesen
Herausforderungen gewachsen zu
sein und um in den veränderten

Strukturen zu bestehen, ist es not-
wendig, die betrieblichen Strategi-
en immer wieder zur prüfen und
an denWandel anzupassen. Chan-
cen zu erkennen, Entwicklungspo-
tenziale zu nutzen und richtige
Entscheidungen zu treffen, hat
zentraleBedeutung fürdiepersön-
licheundbetrieblicheEntwicklung.
Die Akademie der DLG (Deutsche
Landwirtschafts-Gesellschaft) hat

ihr Aus- und Weiterbildungsange-
botaufdieseAspekteausgerichtet.
Hier erhalten die Teilnehmer im
Austausch mit Referenten aus un-
terschiedlichen Disziplinen und er-
folgreichen Unternehmer-Land-
wirten aus demgesamten deutsch-
sprachigen Raum sowie aus weite-
ren Ländern hilfreiche Ideen und
neue Impulse für den eigenen Be-
trieb. Für die jetzt beginnende Se-

minarsaison 2014/2015 bietet die
DLG-AkademiezahlreicheneueSe-
minare aus den Bereichen Unter-
nehmensführung,Markt undÖko-
nomie, Ackerbau, Tierhaltung, Er-
neuerbare Energien, Aquakultur
sowie Nachhaltigkeit.

Friedrich W. Rach
DLG e. V.
Tel.: 069-2 47 88-202

Vorsprung durchWissen undKönnen

Abbildung2:Einkünfteermittlung–Aufteilunghinsichtlichabzieh-
bar und privat
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Abbildung 3: Totalüberschussprognose
Unterstellung:AlsTotalunterschussüberdenPrognosezeitraumvon30Jahrenwird insgesamteinBetragvon25.000 €ermittelt.
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sein und um in den veränderten

Strukturen zu bestehen, ist es not-
wendig, die betrieblichen Strategi-
en immer wieder zur prüfen und
an denWandel anzupassen. Chan-
cen zu erkennen, Entwicklungspo-
tenziale zu nutzen und richtige
Entscheidungen zu treffen, hat
zentraleBedeutung fürdiepersön-
licheundbetrieblicheEntwicklung.
Die Akademie der DLG (Deutsche
Landwirtschafts-Gesellschaft) hat

ihr Aus- und Weiterbildungsange-
botaufdieseAspekteausgerichtet.
Hier erhalten die Teilnehmer im
Austausch mit Referenten aus un-
terschiedlichen Disziplinen und er-
folgreichen Unternehmer-Land-
wirten aus demgesamten deutsch-
sprachigen Raum sowie aus weite-
ren Ländern hilfreiche Ideen und
neue Impulse für den eigenen Be-
trieb. Für die jetzt beginnende Se-

minarsaison 2014/2015 bietet die
DLG-AkademiezahlreicheneueSe-
minare aus den Bereichen Unter-
nehmensführung,Markt undÖko-
nomie, Ackerbau, Tierhaltung, Er-
neuerbare Energien, Aquakultur
sowie Nachhaltigkeit.

Friedrich W. Rach
DLG e. V.
Tel.: 069-2 47 88-202
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